
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York

Der endgültige amtliche Wortlaut der Übersetzung erscheint nach eingehender Abstimmung aller Sprachfassungen und
redaktioneller Überarbeitung im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung bzw. des Sicherheitsrats.

VEREINTE
NATIONEN

Verteilung
ALLGEMEIN

Sicherheitsrat
S/RES/1250 (1999)
29. Juni 1999

RESOLUTION 1250 (1999)

verabschiedet auf der 4018. Sitzung des Sicherheitsrats
am 29. Juni 1999

Der Sicherheitsrat,

in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen über Zypern, insbesondere der Resolution
1218 (1998) vom 22. Dezember 1998,

mit dem erneuten Ausdruck seiner ernsten Besorgnis über das Ausbleiben von Fortschritten
auf dem Weg zu einer politischen Gesamtregelung in Zypern,

mit Dank Kenntnis nehmend von der Erklärung der Staats- und Regierungschefs Deutsch-
lands, Frankreichs, Italiens, Japans, Kanadas, der Russischen Föderation, des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 20. Juni
1999 (S/1999/711, Anhang), in der sie für den Herbst 1999 zu umfassenden Verhandlungen
unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs auffordern,

1. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht vom 22. Juni 1999 über seinen Gute-
Dienste-Auftrag in Zypern (S/1999/707);

2. betont seine volle Unterstützung für den Gute-Dienste-Auftrag des Generalsekretärs
gemäß dem Beschluß des Sicherheitsrats und im Zusammenhang damit für die Anstrengungen
des Generalsekretärs und seines Sonderbeauftragten;

3. erklärt erneut, daß er die vom Generalsekretär am 30. September 1998 im Rahmen sei-
nes Gute-Dienste-Auftrags angekündigte Initiative billigt, die das Ziel hat, Spannungen abzu-
bauen und Fortschritte auf dem Weg zu einer gerechten und dauerhaften Regelung in Zypern zu
fördern;
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4. stellt fest, daß die Gespräche zwischen dem Sonderbeauftragten des Generalsekretärs
und den beiden Seiten weitergehen, und fordert beide Seiten nachdrücklich auf, konstruktiv
daran mitzuwirken;

5. verleiht der Auffassung Ausdruck, daß beide Seiten berechtigte Anliegen haben, die
mittels umfassender Verhandlungen, die alle maßgeblichen Fragen abdecken, angegangen wer-
den sollten;

6. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats der Vereinten Nationen, die Führer der beiden Seiten im Herbst 1999 zu Verhand-
lungen einzuladen;

7. fordert die beiden Führer in diesem Zusammenhang auf, diese umfassenden Verhand-
lungen unter der Schirmherrschaft des Generalsekretärs uneingeschränkt zu unterstützen und sich
auf die folgenden Grundsätze zu verpflichten:

− keine Vorbedingungen;

− alle Fragen müssen auf den Tisch;

− die Verpflichtung, die Verhandlungen nach Treu und Glauben so lange fortzusetzen, bis
eine Regelung erzielt ist;

− volle Berücksichtigung der einschlägigen Resolutionen und Verträge der Vereinten Na-
tionen;

8. ersucht die beiden Seiten auf Zypern, einschließlich der Militärbehörden beider Seiten,
mit dem Generalsekretär und seinem Sonderbeauftragten konstruktiv auf die Schaffung eines
positiven Klimas auf der Insel hinzuarbeiten, das den Weg für Verhandlungen im Herbst 1999
ebnen wird;

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Sicherheitsrat über die Fortschritte bei der
Durchführung dieser Resolution auf dem laufenden zu halten und dem Rat bis zum 1. Dezember
1999 einen Bericht vorzulegen;

10. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befaßt zu bleiben.
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